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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro: Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet: www.fdp-
bornheim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet: www.gruene-
fraktion-bornheim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in der Regel jeden
1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat ab 16 Uhr.
Bitte im Vorzimmer des Bür-
germeisters (Telefon 0 22 22
/ 945 - 101) vorher telefo-
nisch anmelden; damit eine
Vorbereitung des Gesprächs
gewährleistet werden kann.

Störungshotline:
Telefon� 02227 / 93 20 77
oder www.bornheim.de
„Störungsmeldung Straßen-
beleuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Störungsmeldung
Wasser und 
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

der Verbraucherzentrale NRW
Kostenbeitrag: 5 Euro  je 1/2 Stunde

Auskunft bei der Stadt Bornheim
Manuela Domschat
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307
energieberatung@stadt-bornheim.de

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

2. Oktober 2013

AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN

Rechnungsprüfungsausschuss 
Mittwoch,  02.10.2013, 18:00 Uhr, Raum 904 des Rathauses
Bornheim

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 
Mittwoch, 09.10.2013, 18:00 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, 10.10.2013, 18:00 Uhr

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des 
Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim,
statt. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungs-
unterlagen) gibt es auf der Internetseite der Stadt Bornheim
direkt unter session.stadt-bornheim.de.

Bekanntmachung der Stadt Bornheim gemäß § 46 Abs. 3 Satz 6
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Der Wegenutzungsvertrag für das Gasversorgungsnetz der allge-
meinen Versorgung in Bornheim zwischen der Stadt Bornheim
und der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG („Altkonzes-
sionsvertrag Gas“) ist zum 31.12.2012 ausgelaufen. Die Stadt
Bornheim hat das Vertragsende des Altkonzessionsvertrags Gas
form- und fristgerecht gemäß § 46 Abs. 3 S. 1 EnWG am
10.08.2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht
und potenzielle Bewerber aufgefordert, ihr Interesse am Neuab-
schluss des Konzessionsvertrags schriftlich bis zum 30.11.2010 zu
bekunden. In diesem Zusammenhang hat die Stadt ebenfalls auf
ihre Erwägungen im Hinblick auf die Umsetzung möglicher ge-
meinsamer Kooperationsmodelle hingewiesen. Nach dieser Be-
kanntmachung haben mehrere Unternehmen ihr Interesse an dem
Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrags für das Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Bornheim so-
wie zur Umsetzung eines Kooperationsmodells gemeinsam mit
der Stadt Bornheim fristgerecht bekundet. 
Die Stadt Bornheim hat das Verfahren zum Neuabschluss eines
Gaskonzessionsvertrags bzw. zur Auswahl eines Kooperations-
partners für den künftigen Gasnetzbetrieb in Bornheim von An-
fang an mit Blick auf ihre Verantwortung für die Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz i.V.m. GO
NRW) und für die Erreichung der Ziele des § 1 EnWG geführt. Die
Umsetzung eines Kooperationsmodells (Pachtmodell) entspre-
chend den in den Auswahlkriterien niedergelegten Vorstellungen
der Stadt Bornheim eröffnet der Stadt Bornheim die Möglichkeit,
im Gasbereich aktiv und mit Blick auf die Ziele des § 1 EnWG auf
den Betrieb und den Ausbau der örtlichen Versorgungsinfrastruk-
tur Einfluss zu nehmen. Nach Durchführung eines transparenten
und diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens hat der Rat der
Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 26.09.2013 nach eingehen-
der Prüfung und Auswertung der Angebote beschlossen, den neu-
en Wegenutzungsvertrag für das Gasversorgungsnetz der allge-
meinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 EnWG („Gaskonzes-

sionsvertrag“) für das Gebiet der Stadt Bornheim in Umsetzung ei-
nes von der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG vorgelegten
Kooperationsangebots (Pachtmodell) mit der Kooperationsgesell-
schaft Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG abzuschließen. Der
Neukonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. 
Das Kooperationsangebot (Pachtmodell) der Regionalgas Euskir-
chen GmbH & Co. KG stellt im Vergleich der vorgelegten verbind-
lichen Angebote anhand der von der Stadt Bornheim festgelegten
Auswahlkriterien und unter Berücksichtigung der mit § 1 EnWG
verfolgten Ziele das aus Sicht der Stadt Bornheim beste Konzes-
sionsvertragsangebot dar. Es ist von den vorgelegten Angeboten
am besten geeignet, die Ziele des § 1 EnWG (Sicherheit, Preis-
günstigkeit, Verbraucherfreundlichkeit, Effizienz und Umweltver-
träglichkeit des Netzbetriebs) im Gebiet der Stadt Bornheim zu er-
füllen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Ziele der „Preis-
günstigkeit“ (unter anderem günstige Netzanschlusskosten und
Baukostenzuschüsse), der Verbraucherfreundlichkeit und des si-
cheren und effizienten Netzbetriebs (unter anderem Standortkon-
zept, Regulierungskonzept/Investitionskonzept). Des Weiteren
deckt das Kooperationsangebot der Regionalgas Euskirchen
GmbH & Co. KG am besten die Chancen und Risiken sowie das
Entwicklungspotenzial des Kooperationsmodells und des Netzbe-
wirtschaftungsmodells ab. 
Der Rat der Stadt Bornheim hat mit seiner Entscheidung zum Ab-
schluss des Konzessionsvertrags Gas mit der Gasnetz Bornheim
GmbH & Co. KG in Umsetzung des Kooperationsangebots der Re-
gionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG die Voraussetzungen für ei-
ne möglichst sichere, preisgünstige, effiziente, verbraucher-
freundliche und umweltverträgliche Gasversorgung im Gebiet der
Stadt Bornheim geschaffen.

Bornheim, den 27.09.2013
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Sitzung des Rates der Stadt Bornheim am 
Donnerstag, 10.10.2013, 18:00 Uhr
Am Donnerstag, 10.10.2013, 18:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, die nächste Sitzung des Rates
der Stadt Bornheim mit folgender Tagesordnung statt: 

Öffentliche Sitzung
1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin
2 Einwohnerfragestunde
3 4. Änderung des Bebauungsplans Ro 18 in den Ort-

schaften Roisdorf und Hersel; Aufstellungsbeschluss
(VPLA 09.10.2013) 443/2013-7

4 3. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans 
Bornheim Nr. 206 (Ortsteil Hersel), Aufhebung des Be-
schlusses vom 13.08.2013; Beschluss über städtebau-
lichen Vertrag, Ergebnis der Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden, Satzungsbeschluss
(VPLA 09.10.2013) 510/2013-7

5 Energievertrieb und -erzeugung in einer Stadtwerke-
organisation 508/2013-2

6 Beteiligungsbericht 2012 514/2013-2
7 Entwurf des Nachtragshaushaltes 2013/2014 des Rhein-

Sieg-Kreises 444/2013-2
8 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde 

Alfter betr. Erschließung interkommunales Gewerbe-
gebiet Bornheim-Alfter (HFWA 02.07.2013, 
Rat 11.07.2013, Rat 13.08.2013) 371/2013-1

9 Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasser-
werkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 
2012, Verwendung des Jahresgewinns und Entlastung 
des Betriebsausschusses (BA 01.10.2013) 427/2013-2

10 Übertragung der Abwasserentsorgung der Stadt Born-
heim auf den Stadtbetrieb Bornheim AöR zum 
01.01.2013 (BA 01.10.2013) 502/2013-2

11 Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerkes 
der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012, 
Verwendung des Jahresgewinns und Entlastung des 
Betriebsausschusses (BA 01.10.2013) 426/2013-2

12 Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushalts-

jahr 2012, Beschluss über die Behandlung des Jahres-
fehlbetrages und Entlastung des Bürgermeisters

474/2013-2
13 Einziehung von Wirtschaftswegen in Roisdorf

(VPLA 09.10.2013) 364/2013-7
14 Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt 
Bornheim zur Abfallwirtschaft 522/2013-SUA

15 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen

16 Anfragen mündlich

Nicht öffentliche Sitzung
17 Beteiligung der Stadt Bornheim an einer Kooperations-

gesellschaft für das Gasversorgungsnetz in Bornheim
(Rat 26.09.2013) 418/2013-2

18 Beteiligung der Stadt Bornheim an der Stromnetz 
GmbH & Co. KG (Rat 26.09.2013) 419/2013-2

19 Ausbau der Kindertagesstätte Knippstraße 7 in Born-
heim 519/2013-4

20 Vergabe des Auftrags zu Lieferung, Installation und 
Betrieb einer Telekommunikationsanlage im Rathaus 
Bornheim und Außenstellen 405/2013-1

21 Sachstand zu den Konzessionierungsverfahren Strom 
und Gas der Stadt Bornheim 520/2013-2

22 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen

23 Anfragen mündlich

Bornheim, den 26.09.2013
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

TOP Inhalt Vorlage Nr. TOP Inhalt Vorlage Nr.

Der StadtBetrieb Bornheim AöR führt folgende öffentliche Aus-
schreibungen durch:
Kanalreparaturen in offener Bauweise im Stadtgebiet Born-
heim, Submission: 22.10.2013, 10.00 Uhr
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Stadtgebiet
Bornheim, Submission: 23.10.2013, 10.00 Uhr

Lieferung von 6 Dienstfahrzeugen, Submission: 12.11.2013,
10.00 Uhr

Informationen unter: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Unterlagen nach kostenloser Freischaltung erhältlich unter:
www.evergabe.nrw.de

Hinweis auf Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim AöR
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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bitte alle Wahlkampf-Plakate entfernen !
Die Stadtverwaltung Bornheim bittet alle Parteien, ihre Plakate vom Bundestagswahlkampf zu entfernen.

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember
2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Bornheim mit Beschluss vom
26.09.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, das die für die Erfüllung der Auf-
gaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 77.447.759 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 87.642.702 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 74.082.461 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 79.132.645 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der         
Finanzierungstätigkeit auf 18.851.489 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 19.937.289 €

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erfor-
derlich ist, wird auf 12.557.890 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
5.868.000 € festgesetzt.

§ 4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnis-
plans wird auf 10.194.943 € festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 € festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind ab dem Haushaltsjahr 2013
mit Hebesatzsatzung vom 13.06.2012 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260  v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470  v. H.

2. Gewerbesteuer auf 465 v. H.

§ 7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im
Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept
enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des
Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8
Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
(GemHVO NRW) für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen
wird auf 100.000 € festgelegt, wobei Baumaßnahmen unabhängig von ih-
rem Kostenvolumen einzeln auszuweisen sind.
Die Wertgrenze nach § 14 Abs. 1 GemHVO NRW als Voraussetzung zur
Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan wird für
Baumaßnahmen auf 100.000 € und für Anschaffungen auf 5.000 € festge-
legt.
Auszahlungserhöhungen um mehr als 10 %, mindestens aber um 25.000
€ bei einer Einzelmaßnahme gelten im Sinne des § 24 Abs. 2 GemHVO
NRW als nicht nur geringfügig.

Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bornheim für das Haushalts-
jahr 2014 liegt mit allen Anlagen während der Öffnungszeiten im Rathaus
Bornheim, Zimmer 459, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, öffentlich zur
Einsicht aus. Die Öffnungszeiten sind:  montags bis freitags von 8.30 Uhr
bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Der Bürgermeister hat den Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat in der
Sitzung vom 26.09.2013 vorgelegt. Während der Dauer des Beratungs-
verfahrens besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme; das Beratungs-
verfahren endet voraussichtlich mit dem Beschluss des Rates über die
Haushaltssatzung 2014 in der Sitzung am 17.12.2013. 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abga-
bepflichtige in der Zeit vom 03. bis einschließlich 25. Oktober 2013
beim Bürgermeister der Stadt Bornheim, Fachbereich 2, Rathausstraße
2, 53332 Bornheim, Einwendungen erheben. Über die Einwendungen
entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung.

Bornheim, den 27.09.2013
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Bürgermeister dankt allen Wahlhelfern
Bürgermeister Wolfgang Henseler dankt auch in seiner Funktion
als Wahlleiter allen Bürgerinnen und Bürgern, die am 22.09.2013
bei der Bundestagswahl mitgeholfen haben. Insgesamt 252 städ-
tische Mitarbeiter, Kommunalpolitiker und freiwillige Helfer wa-
ren am Wahlsonntag für 29 Wahlbezirke und 7 Briefwahlbezirke
zuständig. „Durch Ihren ehrenamtlichen Einsatz haben Sie zu ei-
nem reibungslosen und zügigen Ablauf beigetragen“, so Bürger-
meister Wolfgang Henseler, „für dieses Engagement danke ich
Ihnen herzlich“. Da insbesondere erfahrene und zuverlässige
Mitglieder der Wahlvorstände für einen strukturierten und feh-
lerfreien Ablauf im Wahllokal unerlässlich sind, bittet die Stadt-
verwaltung Bornheim auch bei zukünftigen Wahlen und Abstim-
mungen (z.B. am 25.05.2014) um tatkräftige Unterstützung.

Warnsirenen heulen 
am 5. Oktober zur Probe
Im Bornheimer Stadtgebiet heulen am Samstag,
05.10.2013, zwischen 12:00 und 12:30 Uhr die
Warnsirenen. Zusammen mit den Städten Bonn,
Köln, Wesseling, Leverkusen und dem Rheinisch-
Bergischen Kreis führt der Rhein-Sieg-Kreis ei-
nen Probealarm mit mehr als 300 Sirenen durch.
Dabei wird geprüft, ob alle Warnsirenen ein-
wandfrei funktionieren; außerdem soll die Bevöl-
kerung an die Bedeutung der Signale erinnert
werden. Beim angekündigten Probealarm ist je-
weils eine Minute lang ein ununterbrochener,
auf- und abschwellender Heulton zu hören.
Außerdem wird beim Sender Radio Bonn/Rhein-
Sieg die Direkt-Durchsagemöglichkeit getestet,

indem das Programm für Feuerwehr-Durchsagen
unterbrochen wird.
Ertönt dieses Warnsignal einmal im Ernstfall,
sind geschlossene Räume aufzusuchen sowie
Fenster und Türen zu schließen. Außerdem soll
man auf Lautsprecherdurchsagen von Polizei und
Feuerwehr sowie auf Durchsagen in den Radio-
sendern WDR 2 oder Radio Bonn/Rhein-Sieg ach-
ten und anschließend die Nachbarn unterrichten. 
Generell findet im Stadtgebiet Bornheim jeden
vierten Samstag im Monat zwischen 11.00 und
12.00 Uhr ein Probe-Sirenenalarm statt. Bei die-
sem Alarm wird die Funktion der einzelnen Sire-
nen in den jeweiligen Ortschaften überprüft. 
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